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Aufmacher

Können Arbeitnehmer Untersuchungsberichte herausverlangen  
oder einsehen?

Im Juni 2025 hat sich das Landesarbeitsgericht München mit einer für die  
Unternehmenspraxis hochrelevanten Fragestellung befasst: In welchem  
Umfang hat eine Arbeitnehmerin nach Abschluss einer internen Compliance- 
Untersuchung Zugang zu dem daraus resultierenden Untersuchungsbericht?

Werbe-Compliance: Umweltversprechen 
unterfallen neuen Regeln
Der Bundesrat billigte am 30. Januar 2026 ein Ge-
setz, das irreführende Nachhaltigkeitsversprechen 
und sogenanntes Greenwashing verhindern soll. 
Wenn Unternehmen ihre Produkte als „umwelt-
freundlich“ oder „klimaneutral“ bewerben, müs-
sen sie diese Aussagen zukünftig auch belegen. 
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Recht	 Research	 News

Bundeskabinett beschließt Verpackungs-
recht-Durchführungsgesetz  
Wer Verpackungen in Deutschland auf den Markt 
bringt, muss künftig auch Maßnahmen zur Verpa-
ckungsvermeidung durchführen. So sieht es der 
Entwurf für ein neues Verpackungsgesetz vor, den 
das Kabinett am 25. Februar 2026 beschlossen 
hat. Der Entwurf sieht überdies höhere Recycling-
quoten für Verpackungen aus Kunststoff, Alumini-
um und Eisenmetall vor.

8  Aktionsplan gegen kriminelle Strukturen
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#CPI2025 
www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2026) is licensed under CC BY-ND 4.0

The perceived levels of public sector 
corruption in 182 countries/territories 
around the world.
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*The designations employed and the presentation of material on this map follow the UN practice to the best of our knowledge as 
of January 2026. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legal 
status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 
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	 Veranstaltungen

Korruption: Deutschland verbessert sich – 
Neues Vergaberecht in der Kritik
Korruption nimmt weltweit zu, wie der Transpa-
rency International Deutschland e.V. anlässlich der 
Veröffentlichung des Korruptionswahrnehmungs-
index (Corruption Perceptions Index, CPI) 2025 
feststellt. Deutschland hat sich indes gegenüber 
dem Vorjahr um 2 auf 77 Punkte verbessert. Durch 
die Steigerung und den Abstieg anderer Staaten 
(Australien, Irland, Uruguay) ist Deutschland so im 
internationalen Ranking um 5 Ränge auf Platz 10 
aufgestiegen. 

Inhalt

11.03.2026 | Online | KI-Verordnung & DSGVO 
gemeinsam denken

18.03.2026 | Wiesbaden | 39. Deutscher Lebens- 
mittelrechtstag

26.03.2026 | Online | KRITIS, NIS2 & DSGVO 

16.04.2026 | Frankfurt am Main | 1. Deutscher  
Cloud- & KI-Schutztag

16.04.2026 | Frankfurt am Main | RAW Summit

22.04.2026 | Online | Keine Panik vor NIS2
 
30.04.2026 | München | 2. Deutscher Entgelt- 
transparenztag
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https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/ki-verordnung-dsgvo-gemeinsam-denken-am-beispiel-von-ms-copilot-einfach-erklaert/
https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/39-deutscher-lebensmittelrechtstag-2026/
https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/39-deutscher-lebensmittelrechtstag-2026/
https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/datenbereinigung/
https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/cloud-ki-datenschutztag/
https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/cloud-ki-datenschutztag/
https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/4-raw-summit-future-of-automotive-law-2/
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Können Arbeitnehmer Untersuchungsberichte heraus- 
verlangen oder einsehen?

Bei der Beantwortung dieser Frage stehen sich 
das Transparenzinteresse des von einem Fehl-

verhaltensvorwurf betroffenen Arbeitnehmers und 
die (Geheimhaltungs-)Interessen des Arbeitgebers, 
sowohl mit Blick auf die eigene Rechtsverteidi-
gungsstrategie als auch hinsichtlich des Schutzes 
von Hinweisgebern und Zeugen, gegenüber. Das 
LAG München musste sich in seiner Entscheidung 
mit etwaigen Herausgabe- und Einsichtnahme-
ansprüchen basierend auf datenschutzrechtlichen 
und arbeitsrechtlichen Anspruchsgrundlagen 
auseinandersetzen. Es verneinte einen weitrei-
chenden Anspruch auf Herausgabe einer Kopie 
des gesamten Untersuchungsberichts aus Art. 15 
DSGVO (eine Kopie der im Bericht enthaltenen 
personenbezogenen Daten sei hingegen möglich, 
war vorliegend aber nicht beantragt). Gleichzeitig 
gewährte es jedoch in der konkret entscheidungs-
gegenständlichen Sachverhaltskonstellation einen 
arbeitsrechtlichen Anspruch auf Einsichtnahme in 
den Bericht als Teil der Personalakte gemäß § 26 
Abs. 2 SprAuG bzw. § 83 BetrVG. 

Das „Herzstück“ der gerichtlichen Bewertung 
bildete die Kollision des Einsichtsrechts der Klä-
gerin mit dem Schutz von der Beklagten vorge-
brachter Interessen Dritter. Das Gericht ließ den 
Einwand, die Vertraulichkeit von Hinweisgebern 
und Zeugen stehe der Einsichtnahme entgegen, 
hierbei nicht pauschal gelten. Dem bestehenden 
Spannungsverhältnis begegnete das LAG Mün-
chen, indem es arbeitgeberseitig eine Pflicht zur 
Anonymisierung vertraulicher Informationen an-
nahm, insbesondere solcher die direkt oder indi-
rekt Rückschlüsse auf Hinweisgeber oder Zeugen 
zulassen. 

Auf Basis der durch das LAG München vorge-
nommenen juristischen Abgrenzungen könnte 
man auf den ersten Blick annehmen, dass dadurch 

Im Juni 2025 hat sich das Landesarbeitsgericht München (Urt. v. 12. 6. 2025 – 2 SLa 70/25, CB 2026, 88) mit einer 
für die Unternehmenspraxis hochrelevanten Fragestellung befasst: In welchem Umfang hat eine Arbeitnehmerin nach 
Abschluss einer internen Compliance-Untersuchung Zugang zu dem daraus resultierenden Untersuchungsbericht?

für die in der Praxis immer wieder auftretende For-
derung, dass ein Arbeitnehmer die Herausgabe 
einer Kopie des Untersuchungsberichts oder die 
Einsichtnahme in ebendiesen fordert, ein gewisser 
rechtssicherer Rahmen geschaffen bzw. bestätigt 
wurde. Tatsächlich bleiben aber weiterhin erhebli-
che Folgefragen und -probleme bestehen.

Auch wenn in dem der Entscheidung zugrunde-
liegenden Sachverhalt nach Bewertung des LAG 
München im Ergebnis die Interessen der Beklag-
ten hinter das Einsichtnahmerecht der Klägerin 
zurücktreten mussten, hat das LAG München den-
noch durch die Abwägung der beiderseitigen In-
teressen im Rahmen von § 242 BGB verdeutlicht, 
dass sich bei dieser Frage pauschale Bewertungen 
verbieten und vielmehr immer eine konkrete Ein-
zelfallbewertung erforderlich ist.

Erfreulich ist die deutliche und folgerichtige Ab-
lehnung eines datenschutzrechtlichen Anspruchs 
auf Zurverfügungstellung einer vollständigen Ko-
pie des Compliance-Berichts nach Art. 15 Abs. 1 
Hs. 2 i. V. m. Abs. 3 DSGVO. Das insoweit abge-
lehnte Anspruchsbegehren konnte im konkreten 
Streitfall jedoch über den arbeitsrechtlichen An-
spruch auf Einsichtnahme in den Compliance-Be-
richt als Teil der Personalakte fast gleichlaufend 
realisiert werden. Für die Frage, ob und in wel-
chem Umfang dieser arbeitsrechtliche Anspruch 
besteht, bietet die gerichtliche Bewertung des 
LAG München jedoch nur begrenzte Rechtssicher-
heit, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
untersuchungsgegenständliche Situation nicht 
dem Hinweisgeberschutzgesetz unterfiel, insoweit 
also keine abschließenden Feststellungen getrof-
fen wurden.

Indem das Gericht die Arbeitgeberinteressen im 
Rahmen einer Treu und Glaubens-Prüfung nach § 
242 BGB gegen die Interessen der Klägerin ab-

wog, verdeutlicht es den Einzelfallcharakter einer 
jeden Entscheidung. Je nach zugrundeliegendem 
Sachverhalt können sich hier unterschiedliche De-
tailfragen ergeben, die im Ergebnis – selbst bei 
grundsätzlich ähnlichen Sachverhalten – zu einer 
anderen Entscheidung führen können.

Neben diesen weiterbestehenden Rechtsun-
sicherheiten, stellen sich für Unternehmen auch 
ganz praktische Herausforderungen, um den vom 
LAG München angeführten Anforderungen nach-
zukommen. Die dem Arbeitgeber auferlegte Pflicht 
zur Anonymisierung/Schwärzung zum Schutz von 
Hinweisgebern oder Dritten kann bei umfangrei-
chen Untersuchungsberichten eine enorme Belas-
tung darstellen. Die rechtssichere Anonymisierung 
erfordert eine sorgfältige manuelle Prüfung, um 
sämtliche Informationen zu identifizieren, die 
direkte oder indirekte Rückschlüsse auf Dritte, 
insbesondere auf Hinweisgeber, zulassen, und ver-
ursacht einen hohen personellen und wirtschaft-
lichen Aufwand. Die Herausforderungen werden 
noch größer, wenn die Untersuchung sich nicht 
nur gegen eine, sondern gegen mehrere potentiell 
involvierte Personen richtet. 

Für die Praxis bedeutet dies: Das Recht auf 
Einsichtnahme in die Personalakte dürfte für Ar-
beitnehmer gegenüber dem Datenschutzrecht 
das effektivere Instrument zur Informationsge-
winnung über Compliance-Untersuchungen sein. 
Für den Arbeitgeber bestehen weiterhin erhebli-
che Rechtsunsicherheiten, gleichzeitig geht mit 
der derzeitigen Rechtsprechungslinie ein nicht 
unerheblicher (Anonymisierungs-)Aufwand ein-
her. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Bundes- 
arbeitsgericht, das den Fall des LAG München 
wohl schon im April 2026 verhandeln wird, ge-
wisse rechtssichere und praxistaugliche Leitlinien 
entwickeln kann.

Dr. Nicholas Schoch, Rechtsanwalt und 
Principal Associate bei Freshfields und 

Johanna Möller, LL. M. (Edinburgh), 
Rechtsanwältin und Associate bei Freshfields 

in Frankfurt am Main

Wenn Arbeitgeber 
und Arbeitneh-
merin um Unter-
suchungsberichte 
streiten, können 
auch Dritte betrof-
fen sein.
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Den ausführlichen Kommentar von Dr. Nicholas  
Schoch und Johanna Möller mit Einordnun-
gen zu weiteren rechtlichen und praktischen 
Aspekten der Entscheidung des LAG Mün-
chen lesen Sie in CB 2026, 94 

https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav?ssinst=7F9A7C83&SID=&skin=&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27816885%27%5D&origin=link&hlf=xaver.component.Hitlist_0&tf=xaver.component.Text_0
https://www.bundesarbeitsgericht.de/termin/8-azr-169-25/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/termin/8-azr-169-25/
https://online.ruw.de/dfv-xaver/ruw/start.xav?start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id%3D%27CB_2026_03%2FCB_2026_03_b17%27%5D&nonce=af640400-89ee-4012-a404-0089ee101235&requestid=&timestamp=2026-02-24T09%3A20%3A28.437%2B01%3A00&appid=dfv-xaver&checksum=C27B2A07EA8C14CB94E2A46B555AA3B5CF5AA85269FAF1AA7364C619356EBE4A&auth-method=credentials&userid=23051
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beck-online.DIE DATENBANK genügt.

4 Wochen 
kostenlos  
testen!
bo.beck.de/0614310

PREMIUM

PLUS

Drei Module für Ihren Erfolg – perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. 
Entdecken Sie unsere Produktfamilie und wählen Sie das passende Modul.

Compliance
Immer und überall gut beraten

 Compliance PLUS
Die ideale Grundausstattung für Ihre tägliche Arbeit: Korruption, Datenschutzskandale sowie steigende 
gesetzliche Anforderungen machen eine systematische Compliance unabdingbar. Beste Unterstützung 
liefert Ihnen dabei Compliance PLUS: Mit zahlreichen Werken, u.a. Hauschka/ Moosmayer/ Lösler, 
 Corporate Compliance; Umnuß, Corporate Compliance Checklisten, der Zeitschrift CCZ, den monat­
lichen Newsdienst Compliance sowie mit allen relevanten Gesetzestexten und aktueller Rechtsprechung 
erhalten Sie eine optimale Grundversorgung zu allen wichtigen Compliance­Themen.

€ 81,–/Monat* | Modulvergleich & Preise online: bo.beck.de/061431

 Compliance PREMIUM
Für komplexe Herausforderungen und ein breiteres Meinungsspektrum: Zusätzlich zu den Inhalten  
des PLUS­Moduls bietet Ihnen das Modul Compliance PREMIUM weitere wichtige Spezialwerke wie 
z.B. Bay/Hastenrath, Compliance-Management-Systeme; Wagner/ Ruttloff/ Wagner, Das Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz in der Unternehmenspraxis.

€ 163,–/Monat* | Modulvergleich & Preise online: bo.beck.de/124331

 Compliance OPTIMUM
Schöpfen Sie in Sachen Compliance aus dem Vollen. Das OPTIMUM­Modul enthält alle Inhalte von  
PLUS und PREMIUM und darüber hinaus noch viele hochkarätige Werke, u.a. Fleischer/Mankowski, 
Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz, Hilgendorf/Roth-Isigkeit, Die neue Verordnung der EU zur Künst­
lichen Intelligenz – Rechtsfragen und Compliance sowie Thüsing, Hinweisgeberschutzgesetz.

€ 380,–/Monat* | Modulvergleich & Preise online: bo.beck.de/132331
 
*Normalpreis für bis zu 3 Nutzer, Vorzugspreis verfügbar, zzgl. MwSt., 6­Monats­Abo

OPTIMUM

Ve
rl

ag
 C

.H
.B

ec
k 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, W
ilh

el
m

st
ra

ße
 9

, 8
08

01
 M

ün
ch

en
 | 

17
62

73
 | 

Fo
lg

en
 S

ie
 u

ns
 a

uf
  

  M
eh

r 
In

fo
s:

 c
h.

be
ck

.d
e/

so
ci

al
m

ed
ia

 
Ir

rt
üm

er
, P

re
is

än
de

ru
ng

en
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lte

n.

https://www.bo.beck.de/0614620


4Compliance	 Recht 
März 2026

Werbe-Compliance: Umweltversprechen 
unterfallen neuen Regeln

Mit der dritten Änderung des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb setzt Deutsch-

land entsprechende EU-Vorgaben um. Ziel ist 
es, Verbraucherinnen und Verbrauchern künftig 
bessere und verlässlichere Informationen über 
die Nachhaltigkeit von Produkten zu geben. Nur 
wenn Umweltaussagen, Nachhaltigkeitssiegel 
und Haltbarkeitsangaben transparent und zuver-
lässig sind, ließen sich fundierte Kaufentschei-
dungen treffen. Nur so könne sich langfristig ein 
nachhaltiges Konsumverhalten entwickeln, heißt 
es in der Gesetzesbegründung.

Künftig müssen Umweltaussagen klar und gut 
sichtbar auf demselben Medium erläutert werden. 
Sie müssen auf einer anerkannten hervorragenden 
Umweltleistung beruhen oder durch ein Nachhal-
tigkeitssiegel belegt sein.

Das Gesetz definiert auch spezifische Anforde-
rungen an Nachhaltigkeitssiegel: Sie müssen ent-
weder auf einem Zertifizierungssystem basieren 
oder von staatlichen Stellen genehmigt sein. Aus-
sagen zu zukünftigen Umweltleistungen dürfen 
nur gemacht werden, wenn sie auf einem detail-
lierten und realistischen Plan beruhen.

Bei Verstößen gegen die neuen Vorschriften 
drohen erhebliche Geldbußen. Sie sollen im We-
sentlichen ab dem 27. September 2026 gelten.

Nachdem der Bundesrat das Gesetz gebilligt 
hat, kann es nun von der Bundesregierung gegen-
gezeichnet und vom Bundespräsidenten ausgefer-
tigt werden. Je nach Artikel gibt es unterschiedli-
che Daten für das Inkrafttreten.

Der Bundesrat verweist in diesem Zusammen-
hang auf seine Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung in der er bereits am  

17. Oktober 2025 gefordert hatte, die Frist für den 
Verkauf für bereits hergestellte Produkte und Ver-
packungen über den 27. September 2026 hinaus 
zu verlängern. Damit soll wirtschaftlicher Schaden 
und Abfall vermieden werden. Wörtlich heißt es 
dazu in der Stellungnahme: „Da eine rechtssichere 
Neugestaltung der Verpackungen von Konsumgü-
tern erst nach Verkündung des Gesetzes möglich 
sein wird, ist die durch Artikel 2 Absatz 1 konklu-
dent gewährte Abverkaufsfrist bis zum geplanten 
Inkrafttreten des Gesetzes am 27. September 2026 
unter dem Gesichtspunkt von Produktionszyklen 
zu kurz bemessen. Denn dadurch besteht das 
Risiko, dass Verpackungen und bereits verpackte 
Produkte in großem Umfang vernichtet werden 
müssen, weil diese bereits vorproduziert sein wer-
den, ab dem 27. September 2026 aber nicht mehr 
angeboten werden dürfen. Der Hinweis in der Ent-
wurfsbegründung auf eine mögliche Gewährung 
von längeren Fristen durch die Gerichte bei unbil-
ligen Härten im Einzelfall gibt den Unternehmen 
keine ausreichende Rechtssicherheit. Angesichts 
der ohnehin schwierigen gesamtwirtschaftlichen 
Lage in Deutschland und aus Gründen der Nach-
haltigkeit sollten sowohl wirtschaftlicher Schaden 
als auch unnötiger Abfall vermieden und daher 
geprüft werden, ob längere Abverkaufsmöglich-
keiten gewährt werden können.“

Der Bundesrat teilt mit, der Bundestag habe das 
Anliegen bei der Verabschiedung des Gesetzes in 
einer begleitenden Entschließung aufgegriffen. 
Darin forderte er die Bundesregierung auf, sich auf 
EU-Ebene für eine einjährige Abverkaufsfrist für 
Produkte einzusetzen, die bis zum Stichtag produ-
ziert worden sind.	                                       chk

Ist das Produkt umweltfreundlich? Werbeaussagen hierzu müssen Hersteller künftig belegen.
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Der Bundesrat billigte am 30. Januar 2026 ein Gesetz, das irreführende 
Nachhaltigkeitsversprechen und sogenanntes Greenwashing verhindern  
soll. Wenn Unternehmen ihre Produkte als „umweltfreundlich“ oder „klima-
neutral“ bewerben, müssen sie diese Aussagen zukünftig auch belegen.

Ein „Nachhaltigkeitssiegel“ 
ist ein freiwilliges öffentliches oder privates 
Vertrauenssiegel, Gütezeichen oder Ähnli-
ches mit dem Ziel, ein Produkt, ein Verfah-
ren oder eine Geschäftstätigkeit gegenüber 
Verbrauchern in Bezug auf ihre ökologi-
schen oder sozialen Merkmale oder beides 
hervorzuheben oder zu fördern, ausgenom-
men alle verpflichtenden Kennzeichnungen 
gemäß dem Recht der Europäischen Union 
oder dem Recht eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union.

Eine „Umweltaussage“ 
ist jede Aussage oder Darstellung im Kon-
text einer geschäftlichen Handlung, ein-
schließlich Darstellungen durch Text, Bil-
der, grafische Elemente oder Symbole wie 
beispielsweise Etiketten, Markennamen, 
Firmennamen oder Produktbezeichnungen, 
die rechtlich nicht verpflichtend ist und in 
der ausdrücklich oder stillschweigend an-
gegeben wird, dass 
a) ein Produkt, eine Produktkategorie, eine 
Marke oder ein Unternehmer eine positive 
oder keine Auswirkung auf die Umwelt hat 
oder weniger schädlich für die Umwelt ist 
als andere Produkte, Produktkategorien, 
Marken oder Unternehmer oder 
b) die Auswirkung eines Produkts, einer 
Produktkategorie, einer Marke oder eines 
Unternehmers auf die Umwelt im Laufe der 
Zeit verbessert wurde.
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Präsenzveranstaltung

JETZT ANMELDEN UNTER  
www.deutsche-compliance-konferenz.de 
oder QR-Code scannen

10. bis 11. Juni 2026  |  Frankfurt am Main

ES ERWARTEN SIE DIESE THEMEN

MIT DIESEN UND VIELEN WEITEREN REFERENT:INNEN

Die Deutsche Compliance Konferenz taucht in fünf 
verschiedene Themenblöcke rund um Compliance 
ein und bietet dazu Impulsvorträge, Deep Dives,  
Einblicke in die Praxis und gemeinsame Diskussions-
runden:

• Regulatorik
• Gefahrenabwehr
• Geldwäscheprävention
• KI und operative Compliance
• Drei Jahre Hinweisgeberschutzgesetz – Zeit für eine Evaluierung

Teilnahmegebühren (zzgl. MwSt.):
 849,–  EUR  Unternehmensvertreter:innen
 1.029,–  EUR  Abonnent:innen CB, GWuR
 1.199,–  EUR  Normalpreis

Sie möchten Partner werden? 
Ihr guter Name steht im Mittelpunkt!
Sprechen Sie uns an:

Tel.: +49 69 7595-2779
E-Mail: Mikhail.Tsyganov@dfv.de

Rabatte – so sparen Sie intelligent:
5 % Frühbucherrabatt 
bei Anmeldung bis 13. März 2026.

5 % Mehrbucherrabatt 
bei Anmeldung von mehr als 2 Teilnehmer:innen einer 
Kanzlei / eines Unternehmens ab der 3. An mel dung  
(mit anderen Rabatten kombinierbar).

Anmeldeschluss: 09. Juni 2026
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.
Anmeldung unter www.deutsche-compliance-konferenz.de

Ihre Ansprechpartnerin:   
Frau Maria Belz 
Projektmanagerin 
Deutscher Fachverlag GmbH
Tel.: +49 69 7595-1157  
E-Mail: Maria.Belz@dfv.de

Neuer Veranstaltungsort   
in der Frankfurter Innenstadt: 
memox | Taunusanlage 
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main

Fortbildungsveranstaltung nach § 15 FAO!

Deutsche
Compliance Konferenz

Präsenzveranstaltung
Eine Veranstaltung des

Frühbucherpreis sichern!

MEDIENPARTNERPARTNER

RA Jörg  
Bielefeld 

Addleshaw 
Goddard

Dr. Tobias Eggers 
PARK Wirtschafts-

strafrecht 

Dr. Uta Zentes  
Rechtsanwältin

Marie-Christine 
Döscher 

AlixPartners 

Eine Medienmarke der
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Eric Soong 
Schaeffler AG

Hanno Hinzmann 
SAP SE

Eileen Baumann 
Deutsche Bahn AG

Dr. Tobias 
Miethaner 
Hessische 

Staatskanzlei 

https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/deutsche-compliance-konferenz-2026/
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Korruption: Deutschland verbessert sich – Neues Vergabe-
recht in der Kritik

„Vor zehn Jahren gab es noch zwölf Länder 
mit über 80 Punkten, heute sind es nur 

noch fünf. Der globale Durchschnitt hat dieses 
Jahr mit 42 Punkten den tiefsten Wert seit über 
zehn Jahren erreicht“, beschreibt Transparency die 
weltweite Situation. Auch Deutschland rangiert 
weiterhin unter 80 Punkten konnte aber zumin-
dest im Ranking aufsteigen. Der für Deutschland 
damit auf den ersten Blick begrüßenswerte Be-
fund sei jedoch kein Grund, sich zurückzulehnen, 
mahnt Transparency in einer Mitteilung: Der Zehn-
jahresvergleich der erreichten CPI-Punkte zeige, 
dass Deutschland in der Korruptionsbekämpfung 
zurückfällt, denn die Bundesrepublik hat in die-
sem Zeitraum vier Punkte verloren. Außerdem 
betreibe die Bundesregierung momentan sogar 
noch Rückbau bei der Korruptionsprävention, 
moniert die Organisation. Als Beispiel führt Trans-
parency das Vergaberecht an. In einem Interview 
mit dem Deutschlandfunk hatte die Transparen-
cy-Deutschland-Vorsitzende Alexandra Herzog am 
10. Februar erläutert, dass unter dem Schlagwort 
Bürokratieabbau wichtige Elemente der Korrupti-
onsprävention abgebaut würden. Das betreffe 
das Vergaberecht mit einem hohen Risiko. Zum 
Beispiel würden die Wertgrenzen für direkte Ver-
gaben erhöht. Dadurch könnten deutlich mehr 
Aufträge formlos an Unternehmen ohne Aus-
schreibung gegeben werden. Außerdem werde 
der vergaberechtliche Rechtsschutz für unterle-
gene Bieter eingeschränkt, wodurch es deutlich 
weniger Nachprüfungen von Vergabeprozessen 

Korruption nimmt weltweit zu, wie der Transparency International Deutschland e.V. anlässlich der Veröffentlichung 
des Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) 2025 feststellt. Deutschland hat sich indes  
gegenüber dem Vorjahr um 2 auf 77 Punkte verbessert. Durch die Steigerung und den Abstieg anderer Staaten 
(Australien, Irland, Uruguay) ist Deutschland so im internationalen Ranking um 5 Ränge auf Platz 10 aufgestiegen. 

geben werde. Transparency wolle mit dieser Kri-
tik aber den Bürokratieabbau nicht grundsätzlich 
vom Tisch wischen. Er dürfe nur nicht zu Lasten 
der Korruptionsprävention gehen. Vereinfachung 
sei außerdem nicht immer besser. Wenn daraus 
kostspieligere oder qualitativ schlechtere Beschaf-
fung resultiere – zum Beispiel im Bereich Sicher-
heit oder Verteidigung – sei das nicht im Sinne der 
Entbürokratisierung.

Die Organisation setzt drauf, dass die EU sich 
im Dezember auf eine Anti-Korruptionsrichtlinie 
geeinigt hat. Danach würden Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, eine nationale Anti-Korruptionsstrategie 
zu erarbeiten und vorzulegen. Das sei wichtig, um 
Korruptionsbekämpfung ganzheitlich anzugehen, 
so Herzog im Interview. Transparency Deutsch-
land fordert von der Bundesregierung eine enge 
Einbindung der Zivilgesellschaft und eine schnelle 
Umsetzung der Anti-Korruptionsstrategie.

„Gewinner“ des CPI ist erneut Dänemark, das 
mit 89 Punkten den höchsten Score erreicht und 
zum achten Mal in Folge im weltweiten Ranking 
den Spitzenplatz für sich reklamieren kann. Es fol-
gen Finnland und Singapur. 

Die letzten Plätze belegen Südsudan und So-
malia. Am Ende des Rankings befinden sich insbe-
sondere Staaten, in denen staatliche Institutionen 
zerfallen und die von gewaltsamen Konflikten ge-
prägt sind, ordnet Transparency ein.

Die Türkei (31 Punkte, Rang 124, -19 Punkte seit 
2013, -10 Punkte im Zehnjahresvergleich) und Un-
garn (40 Punkte, Rang 76, -15 Punkte seit 2012) 

gehören zu den Ländern, die seit Einführung der 
aktuellen CPI-Methodik im Jahr 2012 im globalen 
Vergleich mit am meisten Punkte verloren haben. 
Die USA fallen auf die bisher niedrigste Punktzahl 
(64 Punkte, Rang 29, -10 Punkte im Zehnjahres-
vergleich). Großbritannien fällt (70 Punkte, Rang 
20, -11 Punkte im Zehnjahresvergleich) ebenfalls 
auf die niedrigste Punktzahl seit Einführung der 
aktuellen CPI-Methodik im Jahr 2012.

Russland bleibt – wie bereits im vergangenen 
Jahr – auf dem niedrigsten CPI-Wert seit 2012 und 
fällt im Ranking so tief wie noch nie (22 Punkte,  
Rang 157).                                                   chk

#CPI2025 
www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2026) is licensed under CC BY-ND 4.0

The perceived levels of public sector 
corruption in 182 countries/territories 
around the world.

CORRUPTION 
PERCEPTIONS
INDEX 2025

SCORE

  0-9              10-19        20-29       30-39         40-49       50-59       60-69       70-79       80-89        90-100                   No Data       

Very 
Clean

Highly 
Corrupt

Disputed 
Boundaries*

Lines of  
Control*

*The designations employed and the presentation of material on this map follow the UN practice to the best of our knowledge as 
of January 2026. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legal 
status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 

West-Europa und die EU: 
Korruption macht auch vor west-
lichen Demokratien nicht halt. 

Der Korruptionswahrneh-
mungsindex (Corruption 
Perceptions Index, CPI) ist 
ein Korruptionsindikator, der 
vom Internationalen Sekretariat 
von Transparency International 
erstellt wird und Länder nach 
dem Grad der in Politik und Ver-
waltung wahrgenommenen Kor-
ruption auflistet. Der CPI 2025 
umfasst 182 Länder, die auf einer 
Skala von 0 (hohes Maß an wahr-
genommener Korruption) bis 100 
(keine wahrgenommene Korrupti-
on) angeordnet werden. 
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09.00 Uhr Begrüßung 
Dr. Olaf Koglin, LegalCheck 365 GmbH
Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleitung Fach-
medien Recht & Wirtschaft, dfv Mediengruppe 

09.15 Uhr M365 im Fokus der Aufsicht: Überblick 
über die Positionen
Dr. Stefan Brink, Wissenschaftliches Institut für 
die Digitalisierung der Arbeitswelt

09.45 Uhr Aktuelle Prüfpraxis im nicht-öffentlichen 
Bereich: Kriterien, Prozesse, Konsequenzen?!
Carolin Loy, BayLDA

10.15 Uhr Datenschutz bei Microsoft: DPA, AVV, 
Drittlandtransfer, EU Data Boundary und 
Speicherorte
Dr. Olaf Koglin, LegalCheck 365 GmbH

10.45 Uhr Kaffee & Networking
11.15 Uhr M365 in öffentlichen Stellen: Besonderhei-

ten, Chancen, Risiken und Praxis
Johannes Nehlsen, actago GmbH | Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg

11.45 Uhr Datenschutzfragen bei cloudbasierten 
Anwendungen
Anya Mittnacht, BfDI

12.15 Uhr Aus der Praxis: Einführung von M365 und 
Copilot bei der Autobahn GmbH
Wiebke Löck, Die Autobahn GmbH des Bundes

12.45 Uhr Lunch & Networking
13.45 Uhr Nutzung von Copilot: Datenschutz, KI-VO 

und DSFA
Dr. Olaf Koglin, LegalCheck 365 GmbH

14.15 Uhr IT-Sicherheitseinstellungen in der Praxis: 
Datenschutzsichere Konfiguration von MS 
Teams
Dominique Côté, Solopro

14.45 Uhr Technische Fragen zu Telemetrie- und Meta-
daten oder zu dem, was seit langem nicht 
mehr „eigene Zwecke von Microsoft“ heißt
Ralf Wigand, Microsoft

15.15 Uhr Kaffee & Networking

15.45 Uhr Datentransfers in die USA: Herausforde-
rungen und aktuelle Entwicklungen
Prof. Dr. Alexander Golland, Aachen University of 
Applied Sciences | Schriftleiter Datenschutz-Berater

16.15 Uhr Bericht des Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit zum 
Einsatz von M365
Kai Korte, lexICT GmbH

16.45 Uhr Panel Diskussion – Digitale Souveränität
Dr. Olaf Koglin, LegalCheck 365 GmbH
Carolin Loy, BayLDA
Johannes Nehlsen, actago GmbH | Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg
Dr. Stefan Brink, Wissenschaftliches Institut für 
die Digitalisierung der Arbeitswelt
Ralf Wigand, Microsoft

17.20 Uhr Zusammenfassung & Ausblick
Dr. Olaf Koglin, LegalCheck 365 GmbH

17.25 Uhr Ende der Veranstaltung

VORABEND | Mittwoch, 15. April 2026
Ab 19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen in einer Frankfurter Apfelweinwirtschaft 
PROGRAMM | Donnerstag 16. April 2026

16. April 2026  |  Frankfurt am Main

REFERIERENDE

Präsenzveranstaltung
Eine Veranstaltung des

Jetzt anmelden!

JETZT ANMELDEN UNTER 
www.ruw.de/datenschutztag
oder QR-Code scannen

1. Deutscher Cloud- & 
KI-Datenschutztag 
am Beispiel von M365 & Copilot

Eine Medienmarke der

// WIR FEIERN 80 JAHRE /

PARTNER Veranstaltungsort: 
dfv Mediengruppe 
Mainzer Landstraße 251  |  60326 Frankfurt a. M.

Ihre Ansprechpartnerin: Anne Hennemann
Senior Projektmanagerin  |  Deutscher Fachverlag GmbH
Tel.: 069 7595-2787  |  E-Mail: Anne.Hennemann@dfv.de
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260416_Cloud-KI-Datenschutztag_Programmanzeige_A4_260211-2.indd   1260416_Cloud-KI-Datenschutztag_Programmanzeige_A4_260211-2.indd   1 11.02.26   14:4911.02.26   14:49

https://www.ruw-fachkonferenzen.de/veranstaltung/cloud-ki-datenschutztag/
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Bundeskabinett beschließt Verpack- 
ungsrecht-Durchführungsgesetz 
Wer Verpackungen in Deutschland auf den Markt bringt, muss künftig auch 
Maßnahmen zur Verpackungsvermeidung durchführen. So sieht es der 
Entwurf für ein neues Verpackungsgesetz vor, den das Kabinett am 25. 
Februar 2026 beschlossen hat. Der Entwurf sieht überdies höhere Recycling-
quoten für Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium und Eisenmetall vor. 
Hersteller gewerblicher Verpackungen sowie Organisationen, die gewerbli-
che Verpackungen entsorgen, benötigen in Zukunft eine Zulassung.

Ab August 2026 gelten EU-weit die neuen Vor-
gaben der europäischen Verpackungsverord-

nung. Um ein reibungsloses Zusammenspiel der 
EU-Verpackungsverordnung mit dem deutschen 
Recht sicherzustellen, muss das bisherige Verpa-
ckungsgesetz (VerpackG) durch ein neues Verpa-
ckungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) 
abgelöst werden. 

Im Kern sieht der Gesetzentwurf folgende Neu-
erungen vor:
Zulassungspflicht für alle Hersteller und Organisa-
tionen: Bisher kannte das deutsche Verpackungs-
recht lediglich Zulassungsverfahren für duale Sys-
teme, die für die haushaltsnahe Entsorgung der 
Verpackungsabfälle (gelber Sack, gelbe Tonne), 

zuständig sind. Die EU-Verpackungsverordnung 
geht nun einen Schritt weiter: Sie verlangt, dass 
Zulassungsverfahren auch für alle Organisationen 
etabliert werden, die die erweiterte Herstellerver-
antwortung für mehrere Hersteller wahrnehmen. 
Hersteller, die sich einer solchen Organisation 
nicht angeschlossen haben, müssen eine indivi-
duelle Zulassung beantragen. Für diese Akteure 
sieht das neue Gesetz ein möglichst bürokratiear-
mes automatisiertes Verfahren vor. Die Zulassung 
erfolgt bei der Zentralen Stelle Verpackungs- 
register (ZSVR), die dafür auch von diesen Akteu-
ren mitfinanziert werden muss. Bislang wurde die 
ZSVR ausschließlich von den dualen Systemen und 
Betreibern von Branchenlösungen finanziert. Des-

halb gibt es ergänzende Regelungen zur Finanzie-
rung der ZSVR.

Hersteller müssen Maßnahmen zur Abfall-
vermeidung durchführen: Die EU-Verpackungs-
verordnung verpflichtet die Mitgliedsstaaten 
sicherzustellen, dass bestimmte Akteure – duale 
Systeme, Branchenlösungen und sonstige Or-
ganisationen für Herstellerverantwortung sowie 
die von diesen Organisationen nicht vertretenen 
Hersteller – einen Mindestanteil ihres Budgets 
nutzen, um Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
packungsabfällen zu finanzieren. Diese Akteure 
sind nun verpflichtet, Maßnahmen zur Stärkung 
von Mehrwegverpackungen und Wiederbefüllung 
durchzuführen, um so zur Reduktion von Verpa-
ckungsabfällen beizutragen. Beispiele für solche 
Maßnahmen können die Anschubfinanzierung für 
neue Mehrwegsysteme oder Aufklärungsmaßnah-
men über die Nutzung von Mehrwegverpackun-
gen sein.

Stärkung des Recyclings: Mit dem neuen Ver-
packungsgesetz werden die Recyclingquoten für 
Kunststoffe, Aluminium und Eisenmetalle, die die 
dualen Systeme erfüllen müssen, angehoben. Ab 
2028 müssen mehr Verpackungsabfälle aus die-
sen Materialien recycelt werden. Für Aluminium 
und Eisenmetalle steigt die Quote um fünf Pro-
zent auf jeweils 95 Prozent. Für Kunststoffabfälle 
verändert sich die Quote in zweierlei Hinsicht: Ab 
2028 gilt anstelle einer Verwertungsquote eine 
Recyclingquote von 75 Prozent. Davon müssen 70 
Prozent, also fünf Prozent mehr als bisher, durch 
werkstoffliches Recycling erfolgen. Dadurch erge-
ben sich neue Möglichkeiten: Die erhöhte Quote 
kann durch werkstoffliche, aber auch andere 
Recyclingverfahren erfüllt werden. Durch diese 
Maßnahme wird der Anteil von Kunststoffen, die 
in Müllverbrennungsanlagen verwertet werden, 
weiter sinken. 

Nach dem nun erfolgten Beschluss des Kabi-
netts erfolgt die europarechtliche Notifizierung. 
Anschließend muss der Bundestag das Gesetz ver-
abschieden, der Bundesrat wird beteiligt.	        chk

Verpackungen:  
Für sie gelten 
bald neue 
Regeln. 
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Aktionsplan gegen kriminelle Strukturen

Um kriminelle Strukturen wie Finanzkriminalität, 
Geldwäsche, Drogenhandel oder Banden- und 

Clankriminalität effektiv zu bekämpfen und die in-
nere Sicherheit zu stärken, hat das Bundeskabinett 
am 25. Februar 2026 einen Aktionsplan beschlos-
sen. Nach den aktuellen Bundeslagebildern zu 
Organisierter Kriminalität und Rauschgiftkrimina-

lität lag die Schadenssumme durch Delikte im Jahr 
2024 laut Bundeskriminalamt bei 2,65 Mrd. Euro. 

Ein Schwerpunkt des Aktionsplans ist, die Kri-
minalitätsbekämpfung in Strafverfolgungs- und 
Sicherheitsbehörden neu aufzustellen. Der Zoll 
und das Bundeskriminalamt sollen dafür rechtlich, 
technisch und personell gestärkt werden. Vor al-

Die Bundesregierung will den Kampf gegen Organisierte Kriminalität ver-
stärken. Mit einem Aktionsplan soll gegen kriminelle Strukturen entschlos-
sen vorgegangen werden – mit Künstlicher Intelligenz, mehr Personal und 
einem verbesserten Informationsaustausch.

lem soll der Informationsaustausch zwischen den 
Behörden deutlich verbessert werden. Hier will 
man künftig auf neue Technologien, wie KI in der 
Verbrechensbekämpfung setzen – etwa für die 
automatisierte Datenanalyse und für den biome-
trischen Internetabgleich.

Eine zentrale Forderung des Aktionsplans ist die 
Verfolgung von illegalen Geldflüssen. Zukünftig 
soll es mehr Möglichkeiten geben, um kriminelle 
Vermögenswerte, wie Bargeld, Luxusautos oder 
Häuser im Einklang mit dem Verfassungsrecht si-
cherzustellen und einzuziehen. 

Zur effektiven Bekämpfung der Finanzkrimina-
lität sind zudem zusätzliche Kompetenzzentren 
geplant – ein gemeinsames Kompetenzzentrum 
zwischen Zoll und Bundeskriminalamt sowie ein 
Ermittlungszentrum zur Geldwäsche beim Zoll.  chk

https://www.bundesumweltministerium.de/gesetz/gesetz-zur-anpassung-des-verpackungsrechts-und-anderer-rechtsbereiche-an-die-verordnung-eu-2025-40
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
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Daten und Künstliche Intelligenz bilden die Basis der  
modernen Welt, somit ist das Verständnis der rechtlichen 
Rahmenbedingungen entscheidend für zukunftsorientierte 
Unternehmen.

Das Praxishandbuch

 � enthält technologische Grundlagen und Rechtsquellen

 � behandelt spezifische Regulierungen, wie die EU-Richtlinie  
über KI-Haftung

 � bietet tiefgehende Analysen zu Datenschutzrecht,  
Urheberrecht, Vertragsrecht und Haftpflicht

 � betrachtet ethische Aspekte und deren rechtliche 
Implikationen

 � enthält aktuelle Fallstudien zur Anwendung  
in realen Szenen

 � bietet praktische Lösungen für die rechtlichen 
Herausforderungen

Die Autoren
Prof. Dr. Fabian Pfuhl ist als Rechtsanwalt bei der 
internationalen Wirtschafskanzlei Hogan Lovells tätig. 
Als Digital Native haben Massencomputerisierung, die 
Verbreitung des World Wide Web, die Entwicklung von Big 
Data Technologien und die KI-Revolution seinen Lebens-
weg bis heute begleitet. Seit über einem Jahrzehnt berät 
er seine Mandanten zu Digitalisierungsthemen. Parallel 
begleitet er eine Honorarprofessur an der Hochschule 
Darmstadt, wo er im Bereich Informationsrecht lehrt.  

Dr. Jasper Siems ist Rechtsanwalt bei der internationalen 
Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells. Seit mehreren Jahren 
setzt er sich intensiv mit den rechtlichen Fragestellungen 
rund um KI auseinander – zunächst im Rahmen seiner 
Dissertation, später in seiner anwaltlichen Praxis. Ein 
Schwerpunkt seiner Expertise sind dabei die rechtlichen 
Aspekte von KI im Bereich des geistigen Eigentums 
sowie die stetig wachsende EU-Regulierung der KI- und 
Datenökonomie. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilt 
er regelmäßig in Fachveröffentlichungen und Vorträgen.

Pfuhl/Siems

Praxishandbuch KI und Daten

1. Auflage 2026 | K&R- Schriftenreihe | Broschur 
ca. 350 Seiten | € 89,00
ISBN: 978-3-8005-1959-0

Weitere Informationen
shop.ruw.de  

NeuerscheinungPraxisnahes Wissen für den  
Umgang mit neuen Technologien

https://shop.ruw.de/Praxishandbuch-KI-und-Daten/978-3-8005-1959-0

